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RS OGH 1958/10/29 2Ob168/58
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.10.1958

Norm

ABGB §1098 Id

MeldeG 1954 §7 Abs3

Rechtssatz

Der Hauseigentümer kann vom Hauptmieter bei jeder Aufnahme eines Untermieters verlangen, daß er ihm dessen

Meldezettel zur Einsicht und allfälligen Unterfertigung vorlege. - Der Hauseigentümer behält diesen Anspruch auch

dann, wenn er sich grundsätzlich weigert, ihm vorgelegte Untermieter - Meldezettel zu unterschreiben.
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